
Bekanntmachung der Stadt Plau am See   

über den Satzungsbeschluss der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der 

Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof Lalchow gemäß § 10 Abs. 3 

Baugesetzbuch (BauGB)   

  

Die Stadtvertretung der Stadt Plau am See hat auf ihrer Sitzung am 13.09.2023 für die 

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof Lalchow, 

bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, den Satzungsbeschluss gefasst und die 

Begründung gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

ortsüblich bekannt gemacht.  

  

Mit Ablauf des Erscheinungstages tritt die vorstehende Entwicklungs- und Ergänzungssatzung 

gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB i. V. mit der Hauptsatzung der Stadt Plau am See in Kraft.  

  

Der Geltungsbereich (siehe Übersichtsplan) umfasst im Wesentlichen alle den Ortsteil 

bildende Grundstücke entlang der Dorfstraße mit Hauptgebäuden und den mit der 

Hauptnutzung verbundenen Nebengebäuden sowie den dazugehörigen Hausgärten. Des 

Weiteren werden westlich der Dorfstraße drei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 0,5 

ha in den Geltungsbereich mit einbezogen und bilden die Ergänzungsfläche.  

  

Jede Person kann die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den 

Ortsteil Hof Lalchow sowie die dazugehörige Begründung ab diesem Tag im Amt Plau am See, 

Bau- und Planungsamt, Markt 2, 19395 Plau am See, während der dem Publikum gewidmeten 

Dienststunden sowie zu anderen Zeiten nach Vereinbarung einsehen und über den Inhalt 

Auskunft verlangen.  

  

Ergänzend erfolgt die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses auf der Internetseite der 

Stadt Plau am See (www.stadt-plau-am-see.de). Die oben genannten Unterlagen zur 

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof Lalchow 

werden ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Plau am See sowie auf dem Internetportal des 

Landes MecklenburgVorpommern http://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene eingestellt.  

  

Auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 

Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  

  

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 

nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 

Stadt Plau am See unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind.  

  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 

Nutzung und von durch Festsetzungen der Satzung eintretenden Vermögensnachteilen, die in 

den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Ein 

Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  



  

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses 

Gesetzes erlassen worden sind, sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V unbeachtlich, wenn der Verstoß 

nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der 

verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt 

Plau am See geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden.  

  

  

Plau am See, 22.09.2023   

gez. S. Hoffmeister 

Bürgermeister  

  

  

  

  

  

  

Übersichtsplan  

  
  


